
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/12/10 3Ob598/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1986

Norm

GmbHG §1

Rechtssatz

Ein Gesellschaftsvertrag, nach dessen Bestimmungen es vor allem um die Erhaltung einer bestimmten Struktur der

Gesellschaft geht, nämlich eine tunlichste Beschränkung der Aufnahme familienfremder Gesellschafter ist nicht nur

nach dem Wortlaut auszulegen; hier ist auch auf den erkennbaren Parteiwillen der Gründungsmitglieder Bedacht zu

nehmen.
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